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AUTOWRACKABFUHRAKTION 

Die Steiermärkische Berg- und Naturwacht St. Peter am Ottersbach führt in Zusammenarbeit 

mit der Firma Schrott Trummer KG aus Kohlberg eine Autowrackabfuhraktion durch. Sollten 

Sie ein Altfahrzeug zum Entsorgen haben, so bitten wir Sie sich bei den Berg- und 

Naturwächtern Wendelin Tattermusch 0664/39 29 915 oder Einsatzleiter Günther Neuhold 

0660/56 85 232 zu melden. Die Abfuhr kostet pro Altfahrzeug € 30,00! Nach der Abfuhr 

erhalten Sie einen Verwertungsnachweis. Zur Information: Altfahrzeuge können auch beim 

Hersteller zurückgegeben werden. Autowracks sind gefährlicher Abfall und gefährden durch 

austretende Flüssigkeiten wie Öle, Treibstoffe, Brems- oder Kühlflüssigkeiten unsere Umwelt. 

 

TISCH- & BANKGEMEINSCHAFT 

Die Verleihpreise bei den Bierbankgarnituren für Nicht-Mitglieder bei der Tisch- und 

Bankgemeinschaft wurden neu festgelegt. Ab sofort beträgt die Verleihgebühr € 3,00 pro 

Garnitur. Für eine gesamte Kiste mit 15 Garnituren wird ein Betrag von € 45,00 verrechnet. 

Die Selbstabholung erfolgt im Bauhof. Erfolgt die Zustellung durch die Gemeinde, wird 

zusätzlich eine Zustellgebühr von € 10,00 pro Kiste eingehoben. Wir bitten um entsprechende 

Berücksichtigung bei künftigen Reservierungen. 

 

ANKÜNDIGUNG 

Das Gemeindeamt St. Peter am Ottersbach ist vom 20. Juli bis 24. Juli 2026 nicht besetzt. 

Wir bitten diesbezüglich um Verständnis. Danach ist das Gemeindeamt wieder zu den 

gewohnten Amtsstunden geöffnet. 

 

ILLEGALE MÜLLENTSORGUNG IM BEREICH DER BRÜCKENWAAGE 

Leider ist es bereits mehrfach vorgekommen, dass bei der öffentlichen Sammelstelle für Altglas 

und Altkleider im Bereich der Brückenwaage Restmüll deponiert und entsorgt wurde. 

Wir ersuchen daher dringend um eine korrekte und ordnungsgemäße Entsorgung von Abfällen. 

Restmüll ist ausschließlich über die Restmülltonnen bzw. beim ASZ Ratschendorf zu entsorgen.  
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Zudem wurden für die Entsorgung von Restmüll gelbe Säcke verwendet. Diese sind 

ausschließlich für Verpackungen vorgesehen und dürfen nicht für Restmüll verwendet werden. 

Besonders bedauerlich ist, dass im Altkleidercontainer sogar Windeln entsorgt wurden. Neben 

der Verunreinigung der gesammelten Kleidung stellt dies auch eine erhebliche Belastung für 

das Sammelpersonal dar. Sollte sich diese Situation nicht verbessern, muss der 

Altkleidercontainer leider entfernt werden. 

Darüber hinaus weisen wir darauf hin, dass auch das Ablagern von Müll am Waldrand, auf 

Äckern, Wiesen sowie entlang von Wegen und Straßen verboten ist. Solche illegalen 

Müllablagerungen schaden unserer Umwelt, beeinträchtigen das Ortsbild und verursachen 

zusätzliche Kosten für die Allgemeinheit. Helfen wir gemeinsam, unsere Umwelt sauber zu 

halten! Entsorgen Sie Ihren Müll richtig und melden Sie illegale Müllablagerungen den 

zuständigen Stellen. 

 

FREIE WOHNUNGEN 

Folgende Gemeindewohnungen stehen zur Miete zur Verfügung: 

– Siedlung 34/2, 70 m², ab sofort 

– Bierbaum am Auersbach 21/1, 93 m², ab sofort 

– Rosenbergstraße 233/2, 53 m², ab 01. Oktober 2026 

Nähere Auskünfte erhalten Sie im Gemeindeamt (Büro Dominik Pichler), Tel. 03477/2255 11 

oder per E-Mail: dominik.pichler@st-peter-ottersbach.gv.at 

 

ORF-BEITRAGS SERVICE (OBS) 

Wer hat Anspruch? 

Sie können die Unterstützung erhalten, wenn: 

• Sie mindestens 18 Jahre alt sind. 

• Ihr Hauptwohnsitz in Österreich ist. 

• Ihr Haushaltseinkommen unter den gesetzlichen Grenzen liegt 
1 Person € 1.465,40 
2 Personen € 2.311,81 
jede weitere Person + € 226,11 

Unterstützungen im Detail: 

ORF-Beitragsbefreiung: Kein ORF-Beitrag und keine Landesabgaben 

Strom – Sozialtarif: Reduzierter Strompreis (automatisch bei ORF-Befreiung)  

EAG-Kosten-Befreiung Wegfall bestimmter Strom-Zusatzkosten 

Telefon-Zuschuss ca. 10 Euro pro Monat, Gutschrift direkt auf die Telefonrechnung 

Für Fragen oder Unterstützung steht Ihnen Herr Dominik Pichler unter der Telefonnummer: 

03477/2255-11 sowie persönlich im Marktgemeindeamt St. Peter am Ottersbach gerne zur 

Verfügung. 
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